
  1 von 26 
 
 
 
 
 

 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung

Artikel 1 
Änderung des Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetzes 

§ 10. (1) bis (5) … § 10. (1) bis (5) …
(6) Über die Versagung der Anerkennung hat der Arbeitsausschuss für externe 

Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. Gegen diesen 
Bescheid steht das Rechtsmittel der Berufung zu. Über die Berufung hat die 
Qualitätskontrollbehörde zu entscheiden.

(6) Über die Versagung der Anerkennung hat der Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. 

(7) und (8) … (7) und (8) …
(9) Über den Widerruf der Anerkennung hat der Arbeitsausschuss für externe 

Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. Gegen diesen 
Bescheid steht das Rechtsmittel der Berufung zu. Über die Berufung hat die 
Qualitätskontrollbehörde zu entscheiden.

(9) Über den Widerruf der Anerkennung hat der Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. 

(10) … (10) … 
§ 15. (1) … § 15. (1) …
(1a) Wird ein Tatbestand gemäß § 18a Abs. 1 durch einen Abschlussprüfer, der 

bei der Prüfungsgesellschaft entweder angestellt ist, dieser als Partner angehört oder 
in anderer Form mit dieser assoziiert ist, verwirklicht, so ist eine Bescheinigung für 
die Prüfungsgesellschaft auszustellen, aus der hervorgeht, dass der Abschlussprüfer, 
der diesen Tatbestand verwirklicht hat, nicht von dieser Bescheinigung erfasst ist. 
Über diese Bescheinigung ist ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. Gegen diesen 
Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an die Qualitätskontrollbehörde 
zulässig. 

(1a) Wird ein Tatbestand gemäß § 18a Abs. 1 durch einen Abschlussprüfer, 
der bei der Prüfungsgesellschaft entweder angestellt ist, dieser als Partner 
angehört oder in anderer Form mit dieser assoziiert ist, verwirklicht, so ist eine 
Bescheinigung für die Prüfungsgesellschaft auszustellen, aus der hervorgeht, dass 
der Abschlussprüfer, der diesen Tatbestand verwirklicht hat, nicht von dieser 
Bescheinigung erfasst ist. Über diese Bescheinigung ist ein schriftlicher Bescheid 
zu erlassen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) …
§ 16. (1) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen kann § 16. (1) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen kann 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
unabhängig von einer Erteilung einer Bescheinigung Maßnahmen anordnen, wenn unabhängig von einer Erteilung einer Bescheinigung Maßnahmen anordnen. 

Über die Anordnung von Maßnahmen hat der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. Die Anordnung von 
Maßnahmen kann erfolgen, wenn

 1. Mängel bei dem überprüften Prüfungsbetrieb vorliegen oder  1. Mängel bei dem überprüften Prüfungsbetrieb vorliegen oder 
 2. bei der Durchführung der externen Qualitätsprüfung gegen die 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
Qualitätssicherungsrichtlinie gemäß § 22 verstoßen wurde. 

 2. bei der Durchführung der externen Qualitätsprüfung gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
Qualitätssicherungsrichtlinie gemäß § 22 verstoßen wurde. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
(5) Der überprüfte Abschlussprüfer oder die überprüfte Prüfungsgesellschaft 

ist vor der Anordnung einer Maßnahme gemäß Abs. 2 anzuhören. Gegen 
Anordnungen gemäß Abs. 2 ist kein gesondertes Rechtsmittel zulässig.

(5) Der überprüfte Abschlussprüfer oder die überprüfte Prüfungsgesellschaft 
ist vor der Anordnung einer Maßnahme gemäß Abs. 2 anzuhören. 

(6) bis (8) … (6) bis (8) …
§ 17. (1) … § 17. (1) …
(2) Über die Versagung der Bescheinigung ist vom Arbeitsausschuss für 

externe Qualitätsprüfungen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. In der 
Begründung dieses Bescheides sind jene Umstände und Voraussetzungen 
anzuführen, die zur Erlangung einer Bescheinigung führen können. Gegen diesen 
Bescheid steht das Rechtsmittel der Berufung zu. Über die Berufung hat die 
Qualitätskontrollbehörde zu entscheiden.

(2) Über die Versagung der Bescheinigung ist vom Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. In der 
Begründung dieses Bescheides sind jene Umstände und Voraussetzungen 
anzuführen, die zur Erlangung einer Bescheinigung führen können. 

§ 18. (1) … § 18. (1) …
(2) Über den Widerruf der Bescheinigung ist vom Arbeitsausschuss für externe 

Qualitätsprüfungen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. In der Begründung dieses 
Bescheides sind jene Umstände und Voraussetzungen anzuführen, die zur 
Erlangung einer Bescheinigung führen können. Gegen diesen Bescheid steht das 
Rechtsmittel der Berufung zu. Über die Berufung hat die Qualitätskontrollbehörde 
zu entscheiden.

(2) Über den Widerruf der Bescheinigung ist vom Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. In der 
Begründung dieses Bescheides sind jene Umstände und Voraussetzungen 
anzuführen, die zur Erlangung einer Bescheinigung führen können. 

(3) … (3) … 
§ 18a. (1) … § 18a. (1) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
(2) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat über den Entzug 

der Bescheinigung eines Abschlussprüfers einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. 
Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung zulässig. Über die 
Berufung hat die Qualitätskontrollbehörde zu entscheiden.

(2) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat über den 
Entzug der Bescheinigung eines Abschlussprüfers einen schriftlichen Bescheid 
zu erlassen. 

(3) Bei Verwirklichung eines Tatbestandes gemäß Abs. 1 durch einen 
Abschlussprüfer einer Prüfungsgesellschaft hat der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. In diesem Bescheid 
hat der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen darüber abzusprechen, dass 
der Abschlussprüfer, der einen Tatbestand gemäß Abs. 1 verwirklicht hat, nicht 
mehr von der Bescheinigung der Prüfungsgesellschaft gemäß § 15 erfasst ist. Gegen 
diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung zulässig. Über die Berufung hat 
die Qualitätskontrollbehörde zu entscheiden. Mit der Rechtskraft dieses Bescheides 
ist vom Arbeitsausschuss eine neue Bescheinigung für die Prüfungsgesellschaft 
auszustellen. Aus dieser neuen Bescheinigung hat hervorzugehen, dass der 
Abschlussprüfer, der den Tatbestand gemäß Abs. 1 verwirklicht hat, nicht mehr von 
dieser Bescheinigung erfasst ist. 

(3) Bei Verwirklichung eines Tatbestandes gemäß Abs. 1 durch einen 
Abschlussprüfer einer Prüfungsgesellschaft hat der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. In diesem Bescheid 
hat der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen darüber abzusprechen, 
dass der Abschlussprüfer, der einen Tatbestand gemäß Abs. 1 verwirklicht hat, 
nicht mehr von der Bescheinigung der Prüfungsgesellschaft gemäß § 15 erfasst 
ist. Mit der Rechtskraft dieses Bescheides ist vom Arbeitsausschuss eine neue 
Bescheinigung für die Prüfungsgesellschaft auszustellen. Aus dieser neuen 
Bescheinigung hat hervorzugehen, dass der Abschlussprüfer, der den Tatbestand 
gemäß Abs. 1 verwirklicht hat, nicht mehr von dieser Bescheinigung erfasst ist. 

(4) und (5) … (4) und (5) …
(6) Der Entzug der Bescheinigung ist im jährlichen öffentlichen Bericht der 

Qualitätskontrollbehörde gemäß § 20 Abs. 6 Z 16 zu veröffentlichen. Der Entzug 
der Bescheinigung ist im Öffentlichen Register gemäß § 23 ersichtlich zu machen. 

(6) Der Entzug der Bescheinigung ist im jährlichen öffentlichen Bericht der 
Qualitätskontrollbehörde gemäß § 20 Abs. 6 Z 18 zu veröffentlichen. Der Entzug 
der Bescheinigung ist im Öffentlichen Register gemäß § 23 ersichtlich zu 
machen. 

Behörden 
§ 18c. (1) Behörden sind 

Behörden 
§ 18c. (1) Behörden sind

 1. der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen und 1. der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen und
 2. die Qualitätskontrollbehörde als Berufungsbehörde, ausgenommen das 

Verwaltungsstrafverfahren. 
 2. die Qualitätskontrollbehörde als Aufsichtsbehörde für Abschlussprüfer 

und Prüfungsgesellschaften.
(2) Die öffentliche Aufsicht über das Qualitätssicherungssystem obliegt in 

letzter Instanz der Qualitätskontrollbehörde. 
(2) Die öffentliche Aufsicht über das Qualitätssicherungssystem obliegt in 

letzter Instanz der Qualitätskontrollbehörde. In Verfahren über Beschwerden 
gegen Bescheide des Arbeitsausschusses für externe Qualitätsprüfungen kommt 

2244 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

3 von 26

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  4 von 26 
 
 
 
 
 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
der Qualitätskontrollbehörde als Amtspartei Parteistellung zu. Die 
Qualitätskontrollbehörde kann gegen Erkenntnisse des 
Bundesverwaltungsgerichtes gemäß Art. 133 B-VG Revision erheben.

 (3) Das Bundesverwaltungsgericht erkennt über Beschwerden gegen 
Bescheide des Arbeitsausschusses für externe Qualitätsprüfungen und der 
Qualitätskontrollbehörde.

§ 20. (1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ist eine 
Qualitätskontrollbehörde einzurichten. Beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit ist für die Qualitätskontrollbehörde eine Geschäftsstelle mit ausreichender 
personeller Ausstattung einzurichten. 

§ 20. (1) Im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ist eine 
Qualitätskontrollbehörde einzurichten. Im Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend ist für die Qualitätskontrollbehörde eine Geschäftsstelle mit 
ausreichender personeller Ausstattung einzurichten.

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
(6) Die Qualitätskontrollbehörde hat folgende Aufgaben wahrzunehmen: (6) Die Qualitätskontrollbehörde hat folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

 1. Kenntnisnahme von erfolgten Bestellungen und Entscheidungen über die 
Nichtigkeit und den Widerruf einer Bestellung zum Qualitätsprüfer gemäß 
§ 5 Abs. 3,

 1. Kenntnisnahme von erfolgten Bestellungen und Entscheidungen über die 
Nichtigkeit und den Widerruf einer Bestellung zum Qualitätsprüfer 
gemäß § 5 Abs. 3,

 2. Entscheidungen über die Zulässigkeit eines Vorschlages zur Bestellung 
eines Qualitätsprüfers gemäß § 5 Abs. 5,

 2. Entscheidungen über die Zulässigkeit eines Vorschlages zur Bestellung 
eines Qualitätsprüfers gemäß § 5 Abs. 5,

 3. Bestellungen von Qualitätsprüfern gemäß § 5 Abs. 5, 3. Bestellungen von Qualitätsprüfern gemäß § 5 Abs. 5,
3a. Entgegennahme von Berichten gemäß § 9 Abs. 3,  4. Entgegennahme von Berichten gemäß § 9 Abs. 3, 

3b. Kenntnisnahme von Anerkennungen als Qualitätsprüfer gemäß § 10 Abs. 4  5. Kenntnisnahme von Anerkennungen als Qualitätsprüfer gemäß § 10 
Abs. 4,

 4. Entscheidungen über Berufungen gemäß § 10 Abs. 6 und 9, 6. Kenntnisnahme von Widerrufen der Anerkennung als Qualitätsprüfer, 
 5. Kenntnisnahme von Widerrufen der Anerkennung als Qualitätsprüfer, 7. Widerrufverlangen gemäß § 10 Abs. 8 Z 6,
 6. Widerrufverlangen gemäß § 10 Abs. 8 Z 6, 8. Kenntnisnahme erteilter Bescheinigungen gemäß § 15 Abs. 3,

6a. Entscheidungen über Berufungen gemäß § 15 Abs. 1a,  9. Widerruf von erteilten Bescheinigungen gemäß § 15 Abs. 4, 
 7. Kenntnisnahme erteilter Bescheinigungen gemäß § 15 Abs. 3, 10. Kenntnisnahme von Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 2,

7a. Widerruf von erteilten Bescheinigungen gemäß § 15 Abs. 4,  11. Kenntnisnahme von Mitteilungen gemäß § 16 Abs. 8, 
 8. Kenntnisnahme von Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 2, 12. Entgegennahme von Meldungen gemäß § 18b,
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
8a. Kenntnisnahme von Mitteilungen gemäß § 16 Abs. 8,  13. Entgegennahme von Tätigkeitsberichten und Veranlassung der 

Beaufsichtigung von Prüfungen gemäß § 19 Abs. 6,
 9. Entscheidungen über Berufungen gemäß § 17 Abs. 2, 14. Entgegennahme von Mitteilungen gemäß § 19 Abs. 8,
 10. Entscheidungen über Berufungen gemäß § 18 Abs. 2 und § 18a, 15. Genehmigung der Geschäftsordnung gemäß § 19 Abs. 10,

10a. Entgegennahme von Meldungen gemäß § 18b,  16. Überwachung der Angemessenheit und der Funktionsfähigkeit des 
Qualitätssicherungssystems,

 11. Entgegennahme von Tätigkeitsberichten und Veranlassung der 
Beaufsichtigung von Prüfungen gemäß § 19 Abs. 6, 

 17. Abgabe von Empfehlungen betreffend die Fortentwicklung und die 
Verbesserung des Qualitätssicherungssystems und der Ausgestaltung der 
Qualitätssicherungsrichtlinie gemäß § 22,

 12. Entgegennahme von Mitteilungen gemäß § 19 Abs. 8,  18. Erstellung eines jährlichen öffentlichen Berichtes, wobei die 
Gesamtergebnisse des externen Qualitätssicherungssystems gemäß §§ 2 
bis 18a und der Sonderuntersuchungen gemäß § 20 Abs. 7 bis zum 
31. März des Folgejahres im Internet auf der Website der 
Qualitätskontrollbehörde zu veröffentlichen sind,

 13. Genehmigung der Geschäftsordnung gemäß § 19 Abs. 10 19. Führung des öffentlichen Registers,
 14. Überwachung der Angemessenheit und der Funktionsfähigkeit des 

Qualitätssicherungssystems, 
 20. Mitteilungen zur Richtigstellung des Transparenzberichts gemäß § 24 

Abs. 3,
 15. Abgabe von Empfehlungen betreffend die Fortentwicklung und die 

Verbesserung des Qualitätssicherungssystems und der Ausgestaltung der 
Qualitätssicherungsrichtlinie gemäß § 22,

 21. Entgegennahme von Anzeigen gemäß § 24 Abs. 4 und 

 16. Erstellung eines jährlichen öffentlichen Berichtes, wobei die 
Gesamtergebnisse des externen Qualitätssicherungssystems gemäß §§ 2 bis 
18a und der Sonderuntersuchungen gemäß § 20 Abs. 7 bis zum 31. März 
des Folgejahres im Internet auf der Website der Qualitätskontrollbehörde 
zu veröffentlichen sind, 

 22. zuständige Stelle für die europäische und internationale Zusammenarbeit 
in Angelegenheiten der externen Qualitätsprüfung, der öffentlichen 
Aufsicht und der Sonderuntersuchungen bei Abschlussprüfungen im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

 17. Führung des öffentlichen Registers, 

17a. Mitteilungen zur Richtigstellung des Transparenzberichts gemäß § 24 
Abs. 3, 

 

17b. Entgegennahme von Anzeigen gemäß § 24 Abs. 4 und
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
 18. zuständige Stelle für die europäische und internationale Zusammenarbeit in 

Angelegenheiten der externen Qualitätsprüfung, der öffentlichen Aufsicht 
und der Sonderuntersuchungen bei Abschlussprüfungen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 

 

(7) bis (10) … (7) bis (10) …
(11) Die Qualitätskontrollbehörde untersteht der Aufsicht des Bundesministers 

für Wirtschaft, Familie und Jugend. Gegenüber dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend besteht keine Amtsverschwiegenheit. Die 
Qualitätskontrollbehörde hat dabei insbesondere 
 1. bis 2. …

(11) Die Qualitätskontrollbehörde untersteht der Aufsicht des 
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend. Gegenüber dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend besteht keine 
Amtsverschwiegenheit. Die Qualitätskontrollbehörde hat dabei insbesondere 

1. bis 2. …
 3. den gemäß § 20 Abs. 6 Z 16 erstellten jährlichen öffentlichen Bericht dem 

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend zur Kenntnis zu 
bringen

 3. den gemäß § 20 Abs. 6 Z 18 erstellten jährlichen öffentlichen Bericht 
dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend zur Kenntnis zu 
bringen.

(12) … (12) … 
§ 20b. Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen und die 

Qualitätskontrollbehörde haben bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, 
anzuwenden. In Verfahren über Verwaltungsübertretungen ist, soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, das Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. 
Nr. 52, anzuwenden. In Verfahren über Verwaltungsvollstreckungen ist das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53, anzuwenden.

§ 20b. entfällt. 

§ 25. (1) bis (7) … § 25. (1) bis (7) …
(8) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat die Nachweise auf 

ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Nach Überprüfung des Antrages gemäß 
Abs. 3 hat der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder zwecks Durchführung des Eignungstests die Unterlagen zu 
übermitteln. Sind die Nachweise nicht vollständig erbracht worden, hat der 
Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen die fehlenden Nachweise unter 
Setzung einer angemessenen Frist nachzufordern. Bei nicht Erbringung der 
Nachweise innerhalb der angemessenen Frist ist der Antrag auf Zulassung zum 

(8) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat die Nachweise 
auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Nach Überprüfung des Antrages 
gemäß Abs. 3 hat der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder zwecks Durchführung des Eignungstests die 
Unterlagen zu übermitteln. Sind die Nachweise nicht vollständig erbracht 
worden, hat der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen die fehlenden 
Nachweise unter Setzung einer angemessenen Frist nachzufordern. Bei nicht 
Erbringung der Nachweise innerhalb der angemessenen Frist ist der Antrag auf 

2244 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

6 von 26

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  7 von 26 
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Eignungstest mit Bescheid zurückzuweisen. Gegen diesen Bescheid ist das 
Rechtsmittel der Berufung an die Qualitätskontrollbehörde zulässig.

Zulassung zum Eignungstest mit Bescheid zurückzuweisen.

(9) bis (12) … (9) bis (12) …
(13) Über die Zulassung von Abschlussprüfern, die in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz zugelassen sind, entscheidet der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen mit Bescheid. Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der 
Berufung an die Qualitätskontrollbehörde zulässig.

(13) Über die Zulassung von Abschlussprüfern, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz zugelassen sind, entscheidet der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen mit Bescheid. 

(14) … (14) … 
§ 25a. (1) bis (3) … § 25a. (1) bis (3) …
(4) Über die Zulassung von Prüfungsgesellschaften, die in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften, in einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz 
zugelassen sind, entscheidet der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen 
mit Bescheid. Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an die 
Qualitätskontrollbehörde zulässig. 

(4) Über die Zulassung von Prüfungsgesellschaften, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften, in einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz 
zugelassen sind, entscheidet der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen 
mit Bescheid. 

(5) … (5) … 
§ 25b. (1) bis (5) … § 25b. (1) bis (5) …
(6) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat die Nachweise auf 

ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Danach hat der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen den Antrag mit den vollständigen Nachweisen der 
Qualitätskontrollbehörde zu übermitteln. Die Qualitätskontrollbehörde hat die 
Eintragung in das öffentliche Register gemäß § 23 Abs. 4b vorzunehmen. Sind die 
Nachweise nicht vollständig erbracht worden, hat der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen die fehlenden Nachweise unter Setzung einer angemessenen 
Frist nachzufordern. Bei Nichterbringung der Nachweise innerhalb der 
angemessenen Frist ist der Antrag auf Zulassung mit Bescheid zurückzuweisen. 
Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an die 

(6) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat die Nachweise 
auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Danach hat der Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen den Antrag mit den vollständigen Nachweisen der 
Qualitätskontrollbehörde zu übermitteln. Die Qualitätskontrollbehörde hat die 
Eintragung in das öffentliche Register gemäß § 23 Abs. 4b vorzunehmen. Sind 
die Nachweise nicht vollständig erbracht worden, hat der Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen die fehlenden Nachweise unter Setzung einer 
angemessenen Frist nachzufordern. Bei Nichterbringung der Nachweise 
innerhalb der angemessenen Frist ist der Antrag auf Zulassung mit Bescheid 
zurückzuweisen.
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Qualitätskontrollbehörde zulässig. 

(7) und (8) … (7) und (8) …
§ 25c. (1) und (2) … § 25c. (1) und (2) …
(3) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat die Nachweise auf 

ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Danach hat der Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen den Antrag mit den vollständigen Nachweisen der 
Qualitätskontrollbehörde zu übermitteln. Die Qualitätskontrollbehörde hat die 
Registrierung durch Eintragung in das öffentliche Register gemäß § 23 Abs. 4b 
durchzuführen. Sind die Nachweise nicht vollständig erbracht worden, hat der 
Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen die fehlenden Nachweise unter 
Setzung einer angemessenen Frist nachzufordern. Bei Nichterbringung der 
Nachweise innerhalb der angemessenen Frist ist der Antrag auf Zulassung mit 
Bescheid zurückzuweisen. Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der 
Berufung an die Qualitätskontrollbehörde zulässig

(3) Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen hat die Nachweise 
auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Danach hat der Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen den Antrag mit den vollständigen Nachweisen der 
Qualitätskontrollbehörde zu übermitteln. Die Qualitätskontrollbehörde hat die 
Registrierung durch Eintragung in das öffentliche Register gemäß § 23 Abs. 4b 
durchzuführen. Sind die Nachweise nicht vollständig erbracht worden, hat der 
Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen die fehlenden Nachweise unter 
Setzung einer angemessenen Frist nachzufordern. Bei Nichterbringung der 
Nachweise innerhalb der angemessenen Frist ist der Antrag auf Zulassung mit 
Bescheid zurückzuweisen. 

(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 25d. (1) und (2) … § 25d. (1) und (2) …
(3) Die Gleichwertigkeit wird von der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften nach dem im Beschluss 2006/512/EG vom 22. Juli 2006 
festgelegten Verfahren bewertet und festgestellt. Zuständige Stelle für die 
Bewertung der Gleichwertigkeit in Österreich ist die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder im übertragenen Wirkungsbereich. Solange die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften noch keine Feststellung vorgenommen hat, hat 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder die Gleichwertigkeit selbst zu beurteilen. 
Dabei kann sie die Bewertung eines anderen Mitgliedstaates ihrer Entscheidung 
zugrunde legen. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder kann bei ihrer Bewertung 
die Bewertungen und Feststellungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften berücksichtigen. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat die 
Gleichwertigkeit mit Bescheid abzulehnen, wenn eine der Voraussetzungen nicht 
erfüllt ist. Gegen diesen Bescheid steht das Rechtsmittel der Berufung zu. Über die 

(3) Die Gleichwertigkeit wird von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften nach dem im Beschluss 2006/512/EG vom 22. Juli 2006 
festgelegten Verfahren bewertet und festgestellt. Zuständige Stelle für die 
Bewertung der Gleichwertigkeit in Österreich ist die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder im übertragenen Wirkungsbereich. Solange die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften noch keine Feststellung 
vorgenommen hat, hat die Kammer der Wirtschaftstreuhänder die 
Gleichwertigkeit selbst zu beurteilen. Dabei kann sie die Bewertung eines 
anderen Mitgliedstaates ihrer Entscheidung zugrunde legen. Die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder kann bei ihrer Bewertung die Bewertungen und 
Feststellungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
berücksichtigen. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat die Gleichwertigkeit 
mit Bescheid abzulehnen, wenn eine der Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Gegen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
Berufung hat der Landeshauptmann zu entscheiden. Die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder hat der Qualitätskontrollbehörde die Feststellung der 
Gleichwertigkeit bzw. die Ablehnung der Gleichwertigkeit zu übermitteln. In 
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches unterliegt der Präsident der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder der Weisung des Bundesministers für 
Wirtschaft, Familie und Jugend. 

diesen Bescheid steht das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Über die Beschwerde 
haben die Verwaltungsgerichte der Länder zu entscheiden. Die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder hat der Qualitätskontrollbehörde die Feststellung der 
Gleichwertigkeit bzw. die Ablehnung der Gleichwertigkeit zu übermitteln. In 
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches unterliegt der Präsident 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder der Weisung des Bundesministers für 
Wirtschaft, Familie und Jugend.

(4) … (4) … 
§ 25f. (1) und (2) … § 25f. (1) und (2) …
(3) Die Qualitätskontrollbehörde darf Informationen, Arbeitsunterlagen und 

andere Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, auf begründetes 
Ersuchen der zuständigen Stelle bzw. Behörden eines Drittstaates im Einzelfall an 
diese nur dann übermitteln, wenn 

(3) Die Qualitätskontrollbehörde darf Informationen, Arbeitsunterlagen und 
andere Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, auf begründetes 
Ersuchen der zuständigen Stelle bzw. Behörden eines Drittstaates im Einzelfall 
an diese nur dann übermitteln, wenn

 1. bis 3. … 1. bis 3. …
 4. im innerstaatlichen Recht des betreffenden Drittstaates zumindest in Bezug 

auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die übermittelt werden 
oder worden sind, ein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne von § 12 
Abs. 2 DSG 2000 besteht oder die Übermittlung durch die 
Datenschutzkommission im Einzelfall im Verfahren nach § 13 DSG 2000 
aufgrund ausreichender Garantien im Sinne von Art. 26 Abs. 2 der 
RL 95/46/EG bewilligt wurde. 

 4. im innerstaatlichen Recht des betreffenden Drittstaates zumindest in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die übermittelt 
werden oder worden sind, ein angemessenes Datenschutzniveau im 
Sinne von § 12 Abs. 2 DSG 2000 besteht oder die Übermittlung durch 
die Datenschutzbehörde im Einzelfall im Verfahren nach § 13 
DSG 2000 aufgrund ausreichender Garantien im Sinne von Art. 26 
Abs. 2 der RL 95/46/EG bewilligt wurde.

(4) und (5) … (4) und (5) …
§ 27. (1) … § 27. (1) …
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe in Höhe von 
400 bis 5 000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung, wer

(2) Eine mit einer Geldstrafe in Höhe von 400 bis 5 000 Euro zu bestrafende 
Verwaltungsübertretung begeht, wer 

 1. entgegen § 1b Abs. 4 keinen schriftlichen Nachweis der 
Qualitätskontrollbehörde übermittelt hat oder

 1. entgegen § 1b Abs. 4 keinen schriftlichen Nachweis dem 
Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen übermittelt hat oder 

 2. bis 8. … 2. bis 8. …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe von 
5 000 Euro bis 50 000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung, wer

(3) Eine mit einer Geldstrafe in Höhe von 5 000 bis 50 000 Euro zu 
bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, wer 

 1. bis 5. … 1. bis 5. …
(4) … (4) … 
§ 27a. (1) und (2) … § 27a. (1) und (2) …
(3) Die Vorsitzenden des Disziplinarrates und des Disziplinaroberrates haben 

dem Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen und der 
Qualitätskontrollbehörden auf Verlangen jederzeit Auskunft über den Stand eines 
Disziplinarverfahrens oder dessen Ausgang zu erteilen.

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarrates hat dem Arbeitsausschuss für 
externe Qualitätsprüfungen und der Qualitätskontrollbehörden auf Verlangen 
jederzeit Auskunft über den Stand eines Disziplinarverfahrens oder dessen 
Ausgang zu erteilen.

§ 31. (1) bis (3) … § 31. (1) bis (3) …
 (4) § 10 Abs. 6 und 9, § 15 Abs. 1a, § 16 Abs. 1 und 5, § 17 Abs. 2, § 18 

Abs. 2, § 18a Abs. 2, 3 und 6, § 18c, § 20 Abs. 1 und 6, § 20 Abs. 11 Z 3, § 25 
Abs. 8 und 13, § 25a Abs. 4, § 25b Abs. 6, § 25c Abs. 3, § 25d Abs. 3, § 25f 
Abs. 3 Z 4, § 27 Abs. 2 und 3 und § 27a Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2013 treten am 1. Jänner 2014 in Kraft.

 (5) § 20b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.
 (6) Mit 1. Jänner 2014 wird die Qualitätskontrollbehörde wieder errichtet. 

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Qualitätskontrollbehörde zum 1. Jänner 
2014 sind für den Rest der zuletzt maßgeblichen Bestellungsdauer wiederbestellt. 

Artikel 2 
Änderung des Ingenieurgesetzes 

1. Abschnitt 
Standesbezeichnung „Ingenieur“ 

 

§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
(3) Durch Verordnung hat zu bestimmen: 

 1. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten gemäß § 2 Z 1 und die Tätigkeiten, die als 
Praxis auf technischem Gebiet anzurechnen sind und

(3) Durch Verordnung hat zu bestimmen: 
 1. der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend die höheren 

technischen und gewerblichen Lehranstalten gemäß § 2 Z 1 und die 
Tätigkeiten, die als Praxis auf technischem Gebiet anzurechnen sind und 

 2. … 2. … 
(4) … (4) … 
§ 4. (1) Die Verleihung ist von Personen, deren Ausbildung auf land- und 

forstwirtschaftlichem Gebiet gelegen ist, beim Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, in allen anderen Fällen beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, zu beantragen.

§ 4. (1) Die Verleihung ist von Personen, deren Ausbildung auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet gelegen ist, beim Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, in allen anderen Fällen beim 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, zu beantragen.

(2) bis (6) … (2) bis (6) …
 

Verwaltungsübertretung Verwaltungsübertretungen
§ 5. Wer die Standesbezeichnung „Ingenieur“, auch in Wortgruppen oder 

Wortverbindungen, seinem Namen beifügt, ohne dazu berechtigt zu sein, begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 200 Euro bis zu 15.000 Euro 
zu bestrafen. Gleiches gilt für Übertretungen des § 1 Abs. 4. 

§ 5. (1) Eine von den Bezirksverwaltungsbehörden mit einer Geldstrafe von 
200 Euro bis zu 15 000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, wer 
 1. die Standesbezeichnung „Ingenieur“, auch in Wortgruppen oder 

Wortverbindungen, seinem Namen beifügt, ohne dazu berechtigt zu sein, 
oder 

 2. als Vereinigung oder Körperschaft die Bezeichnung „Ingenieur“, auch in 
Kurzform, in seinem Namen führt, ohne dazu im Sinne des § 1 Abs. 4 
berechtigt zu sein, oder

§ 18. Wer die Bezeichnung „Diplom-HTL-Ingenieur“ oder „Diplom-HLFL-
Ingenieur“ führt, ohne dazu berechtigt zu sein, oder so führt, dass damit die 
Berechtigung zur Führung eines akademischen Grades vorgetäuscht wird, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 7 260 Euro zu bestrafen.

 3. die Bezeichnung „Diplom-HTL-Ingenieur“ oder „Diplom-HLFL-
Ingenieur“ führt, ohne dazu berechtigt zu sein, oder 

 4. die Bezeichnung „Diplom-HTL-Ingenieur“ oder „Diplom-HLFL-
Ingenieur“ so führt, dass damit die Berechtigung zur Führung eines 
akademischen Grades vorgetäuscht wird.

§ 8. Der 1. Abschnitt dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 2006 in Kraft. § 8. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 2006 in Kraft.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
§ 9. Mit In-Kraft-Treten des 1. Abschnittes dieses Bundesgesetzes tritt das 

Ingenieurgesetz 1990, BGBl. Nr. 461, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 136/2001, außer Kraft. 

§ 9. Mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes tritt das 
Ingenieurgesetz 1990, BGBl. Nr. 461, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 136/2001, außer Kraft. 

§ 11. Mit der Vollziehung des 1. Abschnittes dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, hinsichtlich jener Bewerber, die eine 
land- und forstwirtschaftliche Ausbildung geltend machen, ist der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, betraut.

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend, hinsichtlich jener Bewerber, die eine land- und 
forstwirtschaftliche Ausbildung geltend machen, ist der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, betraut.

Artikel 3 
Änderung des Berufsausbildungsgesetzes 

§ 3a. (3) Wer ein unter Abs. 1 fallendes Ausbilden von Lehrlingen 
beabsichtigt, hat bei der Lehrlingsstelle die Erlassung eines Feststellungsbescheides 
zu beantragen. Vor der Erlassung dieses Bescheides ist der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte bei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG 1950) hievon 
Mitteilung zu machen und ihr Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen 
Stellungnahme innerhalb einer Frist von drei Wochen zu geben. Auf begründetes 
Ersuchen hat die Lehrlingsstelle diese Frist angemessen zu erstrecken. Der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte ist eine Ausfertigung des Bescheides zu übermitteln. 
Wenn die Entscheidung ihrer fristgerecht abgegebenen Stellungnahme widerspricht, 
steht ihr gegen den Bescheid das Recht der Berufung und gegen den 
Berufungsbescheid das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG wegen 
Rechtswidrigkeit zu. Die Lehrlingsstelle hat eine weitere Ausfertigung ihres 
Bescheides der zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes zuständigen Behörde 
zu übermitteln. 

§ 3a. (3) Wer ein unter Abs. 1 fallendes Ausbilden von Lehrlingen 
beabsichtigt, hat bei der Lehrlingsstelle die Erlassung eines 
Feststellungsbescheides zu beantragen. Vor der Erlassung dieses Bescheides ist 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte bei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 
lit. d AVG 1950) hievon Mitteilung zu machen und ihr Gelegenheit zur Abgabe 
einer schriftlichen Stellungnahme innerhalb einer Frist von drei Wochen zu 
geben. Auf begründetes Ersuchen hat die Lehrlingsstelle diese Frist angemessen 
zu erstrecken. Der Kammer für Arbeiter und Angestellte ist eine Ausfertigung 
des Bescheides zu übermitteln. Wenn die Entscheidung ihrer fristgerecht 
abgegebenen Stellungnahme widerspricht, steht ihr gegen den Bescheid das 
Recht der Beschwerde gemäß Art. 130 B-VG und gegen das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-VG wegen 
Rechtswidrigkeit zu. Die Lehrlingsstelle hat eine weitere Ausfertigung ihres 
Bescheides der zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes zuständigen 
Behörde zu übermitteln.

§ 4. (6) Bescheide gemäß Abs. 4 und 5, die ohne Anhörung der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft und der Kammer für Arbeiter und Angestellte erlassen 
worden sind, sind mit Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG) bedroht. Wenn die 
Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde einem Antrag gemäß Abs. 10 oder 
der fristgerecht abgegebenen Stellungnahme der Landeskammer der gewerblichen 

§ 4. (6) Bescheide gemäß Abs. 4 und 5, die ohne Anhörung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte erlassen worden sind, sind mit Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG) 
bedroht. Wenn die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde einem Antrag 
gemäß Abs. 10 oder der fristgerecht abgegebenen Stellungnahme der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter und Angestellte widerspricht, steht der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte gegen diesen Bescheid das Recht der Berufung und gegen den 
Berufungsbescheid das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG wegen 
Rechtswidrigkeit zu. 

Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte widerspricht, steht der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
oder der Kammer für Arbeiter und Angestellte gegen diesen Bescheid das Recht 
der Beschwerde gemäß Art. 130 B-VG und gegen das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-VG wegen 
Rechtswidrigkeit zu.

§ 8. (13) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des Lehrberechtigten die 
Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs. 5 oder die entsprechende gemäß Abs. 12 in einer 
Ausbildungsordnung festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis zu 30 Prozent, 
mindestens jedoch um einen Lehrling durch Bescheid zu erhöhen, wenn nach den 
gegebenen Verhältnissen des betreffenden Einzelfalles eine sachgemäße 
Ausbildung bei der erhöhten Lehrlingszahl zu erwarten ist, dies in einer 
Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungsbeirates festgestellt wird und 
ansonsten die Ausbildung von Lehrstellenbewerbern in dem betreffenden Lehrberuf 
nicht gewährleistet ist. Die Lehrlingsstelle hat unverzüglich eine Stellungnahme des 
Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat die Stellungnahme 
innerhalb von drei Wochen zu erstatten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von vier 
Wochen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Der Antrag ist jedenfalls 
abzuweisen, wenn unter Nichtbeachtung der Verhältniszahl gemäß Abs. 5 oder der 
gemäß Abs. 12 festgesetzten Lehrlingshöchstzahl ein Lehrling bereits 
aufgenommen wurde. Bei Wegfall einer der im ersten Satz angeführten 
Voraussetzungen ist die Erhöhung der Lehrlingshöchstzahl zu widerrufen. Gegen 
auf Grund dieses Absatzes getroffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine 
Berufung nicht zulässig. 

(14) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände bekannt werden, die die sachgemäße 
Ausbildung bei einem Lehrberechtigten in Frage stellen, hat sie eine entsprechende 
Überprüfung einzuleiten, ob durch eine Herabsetzung der gemäß Abs. 5 oder der 
entsprechenden gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung festgesetzten 
Lehrlingshöchstzahl eine sachgemäße Ausbildung aufrechterhalten werden kann. 
Die Lehrlingsstelle hat hiezu eine Stellungnahme des Landes-
Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat die Stellungnahme innerhalb von 
vier Wochen zu erstatten. Wird auf Grund der Stellungnahme des Landes-

§ 8. (13) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des Lehrberechtigten die 
Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs. 5 oder die entsprechende gemäß Abs. 12 in 
einer Ausbildungsordnung festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis zu 30 Prozent, 
mindestens jedoch um einen Lehrling durch Bescheid zu erhöhen, wenn nach den 
gegebenen Verhältnissen des betreffenden Einzelfalles eine sachgemäße 
Ausbildung bei der erhöhten Lehrlingszahl zu erwarten ist, dies in einer 
Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungsbeirates festgestellt wird und 
ansonsten die Ausbildung von Lehrstellenbewerbern in dem betreffenden 
Lehrberuf nicht gewährleistet ist. Die Lehrlingsstelle hat unverzüglich eine 
Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat die 
Stellungnahme innerhalb von drei Wochen zu erstatten. Die Lehrlingsstelle hat 
innerhalb von vier Wochen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Der 
Antrag ist jedenfalls abzuweisen, wenn unter Nichtbeachtung der Verhältniszahl 
gemäß Abs. 5 oder der gemäß Abs. 12 festgesetzten Lehrlingshöchstzahl ein 
Lehrling bereits aufgenommen wurde. Bei Wegfall einer der im ersten Satz 
angeführten Voraussetzungen ist die Erhöhung der Lehrlingshöchstzahl zu 
widerrufen. 

(14) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände bekannt werden, die die 
sachgemäße Ausbildung bei einem Lehrberechtigten in Frage stellen, hat sie eine 
entsprechende Überprüfung einzuleiten, ob durch eine Herabsetzung der gemäß 
Abs. 5 oder der entsprechenden gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung 
festgesetzten Lehrlingshöchstzahl eine sachgemäße Ausbildung aufrechterhalten 
werden kann. Die Lehrlingsstelle hat hiezu eine Stellungnahme des Landes-
Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat die Stellungnahme innerhalb 
von vier Wochen zu erstatten. Wird auf Grund der Stellungnahme des Landes-
Berufsausbildungsbeirates festgestellt, dass durch eine solche Maßnahme eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
Berufsausbildungsbeirates festgestellt, dass durch eine solche Maßnahme eine 
sachgemäße Ausbildung bei dem Lehrberechtigten aufrechterhalten werden kann, 
so hat die Lehrlingsstelle durch Bescheid die Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs. 5 
oder die gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung festgesetzte 
Lehrlingshöchstzahl entsprechend zu verringern. Durch diese Verringerung der 
Lehrlingshöchstzahl werden bestehende Lehrverhältnisse nicht berührt. Sind die 
Voraussetzungen für die Verringerungen weggefallen, so hat die Lehrlingsstelle 
diese Maßnahme zu widerrufen. Gegen auf Grund dieses Absatzes getroffene 
Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung nicht zulässig.

sachgemäße Ausbildung bei dem Lehrberechtigten aufrechterhalten werden kann, 
so hat die Lehrlingsstelle durch Bescheid die Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs. 5 
oder die gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung festgesetzte 
Lehrlingshöchstzahl entsprechend zu verringern. Durch diese Verringerung der 
Lehrlingshöchstzahl werden bestehende Lehrverhältnisse nicht berührt. Sind die 
Voraussetzungen für die Verringerungen weggefallen, so hat die Lehrlingsstelle 
diese Maßnahme zu widerrufen. 

§ 19. (6) Die Lehrlingsstellen haben in Verfahren, in denen sie voraussichtlich 
eine Entscheidung zu treffen haben werden, die dem Antrag des Lehrlings, für 
einen minderjährigen Lehrling auch dessen gesetzlicher Vertreter, nicht Rechnung 
trägt, der zuständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte bei sonstiger 
Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG 1950) hievon Mitteilung zu machen und ihr 
Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme innerhalb einer Frist von 
drei Wochen zu geben. Auf begründetes Ersuchen hat die Lehrlingsstelle diese Frist 
angemessen zu erstrecken. Der Kammer für Arbeiter und Angestellte ist eine 
Ausfertigung des Bescheides zu übermitteln. Wenn die Entscheidung ihrer 
fristgerecht abgegebenen Stellungnahme widerspricht, steht ihr gegen den Bescheid 
das Recht der Berufung und gegen den Berufungsbescheid das Recht der 
Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG wegen Rechtswidrigkeit zu. 

(8) Sachlich in Betracht kommende Oberbehörden und im Sinne des Art. 103 
Abs. 4 B-VG im Instanzenzug übergeordnete Behörden der Lehrlingsstellen sind 
die Landeshauptmänner und über diesen der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend. 

(10) Die Amtshandlungen der Lehrlingsstellen sowie die Amtshandlungen der 
Landeshauptmänner und des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend 
im Rahmen der Zuständigkeit als sachlich in Betracht kommender Oberbehörde 
oder als den Lehrlingsstellen im Instanzenzug übergeordneter Behörde sind von 
Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

§ 19. (6) Die Lehrlingsstellen haben in Verfahren, in denen sie 
voraussichtlich eine Entscheidung zu treffen haben werden, die dem Antrag des 
Lehrlings, für einen minderjährigen Lehrling auch dessen gesetzlicher Vertreter, 
nicht Rechnung trägt, der zuständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte bei 
sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG 1950) hievon Mitteilung zu machen 
und ihr Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme innerhalb 
einer Frist von drei Wochen zu geben. Auf begründetes Ersuchen hat die 
Lehrlingsstelle diese Frist angemessen zu erstrecken. Der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte ist eine Ausfertigung des Bescheides zu übermitteln. Wenn die 
Entscheidung ihrer fristgerecht abgegebenen Stellungnahme widerspricht, steht 
ihr gegen diesen Bescheid das Recht der Beschwerde gemäß Art. 130 B-VG und 
gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-
VG wegen Rechtswidrigkeit zu. 

(8) Sachlich in Betracht kommende Oberbehörden sind die 
Landeshauptleute und über diesen der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend. Die Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft und die 
Lehrlingsstellen sind bei Besorgung der diesen obliegenden Aufgaben gemäß 
Art. 120b Abs. 2 B-VG an Weisungen des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend gebunden. 

(10) Die Amtshandlungen der Lehrlingsstellen sowie der im Instanzenzug 
gemäß Art. 130 B-VG übergeordneten Verwaltungsgerichte sind von 
Bundesverwaltungsabgaben befreit.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
§ 20. (6) Gegen den Bescheid über die Verweigerung der Eintragung steht dem 

Lehrberechtigten und dem Lehrling, für minderjährige Lehrlinge auch dem 
gesetzlichen Vertreter, das Recht der Berufung an den Landeshauptmann zu. 

§ 20. (6) Gegen den Bescheid über die Verweigerung der Eintragung steht 
dem Lehrberechtigten und dem Lehrling, für minderjährige Lehrlinge auch dem 
gesetzlichen Vertreter, das Recht der Beschwerde gemäß Art. 130 B-VG und 
gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-
VG wegen Rechtswidrigkeit zu.

§ 23. (5) … Der von der Lehrlingsstelle festzusetzende Prüfungstermin darf 
nicht vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Prüfungswerber unter der Annahme 
eines mit 1. Juli des Jahres, in dem er die Schulpflicht beendet hat, begonnenen 
Lehrverhältnisses frühestens die Prüfung hätte ablegen dürfen. Sofern die 
Lehrlingsstelle eine dem Antrag des Prüfungswerbers nicht stattgebende 
Entscheidung beabsichtigt, ist die Kammer für Arbeiter und Angestellte anzuhören. 
Der Kammer für Arbeiter und Angestellte ist eine Ausfertigung des Bescheides zu 
übermitteln. Gegen den Bescheid steht ihr das Recht der Berufung und gegen den 
Berufungsbescheid das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG wegen 
Rechtswidrigkeit zu. 

§ 23. (5)… Der von der Lehrlingsstelle festzusetzende Prüfungstermin darf 
nicht vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Prüfungswerber unter der Annahme 
eines mit 1. Juli des Jahres, in dem er die Schulpflicht beendet hat, begonnenen 
Lehrverhältnisses frühestens die Prüfung hätte ablegen dürfen. Sofern die 
Lehrlingsstelle eine dem Antrag des Prüfungswerbers nicht stattgebende 
Entscheidung beabsichtigt, ist die Kammer für Arbeiter und Angestellte 
anzuhören. Der Kammer für Arbeiter und Angestellte ist eine Ausfertigung des 
Bescheides zu übermitteln. Gegen den Bescheid steht ihr das Recht der 
Beschwerde gemäß Art. 130 B-VG und gegen das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-VG wegen 
Rechtswidrigkeit zu.

§ 29. (5) Gegen die Entscheidung der Lehrlingsstelle gemäß Abs. 1, 2 oder 4 
steht dem Antragsteller, für minderjährige Personen auch dem gesetzlichen 
Vertreter, das Recht der Berufung an den Landeshauptmann zu.

 

 § 36. (9) § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 6, § 8 Abs. 13 und 14, § 19 Abs. 6, 8 und 10, 
§ 20 Abs. 6, § 23 Abs. 5 sowie § 29 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

Artikel 4 
Änderung des Maß- und Eichgesetzes 

§ 32. … § 32. … 
(6) Über Rechtsmittel gegen Bescheide der Eichbehörden entscheidet das 

Bundesverwaltungsgericht. Über Rechtsmittel in Verfahren gemäß § 63 
entscheidet das Verwaltungsgericht des Landes. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
§ 63. … 
(2) Gegen Straferkenntnisse oder die Verfügung der Einstellung eines 

Strafverfahrens steht der Eichbehörde die Berufung zu. Gegen im Strafverfahren 
ergangene Bescheide eines unabhängigen Verwaltungssenates ist der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend befugt, zur Wahrung einer 
einheitlichen Rechtsprechung, eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu 
erheben. 

§ 63. … 
(2) Gegen Straferkenntnisse oder die Verfügung der Einstellung eines 

Strafverfahrens steht der Eichbehörde die Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
des Landes zu. Gegen im Strafverfahren ergangene Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichtes des Landes ist der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend befugt, zur Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung, Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

§ 71. … § 71. … 
(4) Die §§ 32 Abs. 6 und 63 Abs. 2 treten am 1. Jänner 2014 in Kraft.

Artikel 5 
Änderung des Vermessungsgesetzes 

§ 3. … 
(4) In den Fällen des §  25 Abs. 2 entscheidet das Bundesamt für Eich- und 

Vermessungswesen endgültig. Gegen diese Bescheide ist ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 3. … 
(4) Über Rechtsmittel gegen Bescheide der Vermessungsbehörden 

entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. Über Rechtsmittel in Verfahren 
gemäß § 51 entscheidet das Verwaltungsgericht des Landes.

§ 51. … 
(4) In den Fällen der Abs. 1 und 2 steht dem Bundesamt für Eich- und 

Vermessungswesen gegen den Bescheid der Verwaltungsbehörde die Berufung zu. 

§ 51. … 
(4) In den Fällen der Abs. 1 und 2 steht dem Bundesamt für Eich- und 

Vermessungswesen gegen den Bescheid der Verwaltungsstrafbehörde das 
Rechtsmittel der Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu.

§ 57. … § 57. … 
(11) Die §§ 3 Abs. 4 und 51 Abs. 4 treten am 1. Jänner 2014 in Kraft.

Artikel 6 
Änderung des Elektrotechnikgesetzes 1992 

§ 17. … § 17. … 
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(4) Im Strafverfahren kommt der Behörde (§ 13) das Recht der Berufung zu. (4) Im Strafverfahren kommt der Behörde (§ 13) das Recht der Beschwerde 

zu.

Artikel 7 
Änderung des Wettbewerbsgesetzes 

Auskunftsverlangen und Unterlagenvorlage 
§ 11a. (1) bis (2) … 

Auskunftsverlangen und Unterlagenvorlage 
§ 11a. (1) bis (2) ...

(3) Die Erteilung der Auskünfte und die Vorlage der Unterlagen nach Abs. 1 
kann unter Anwendung des AVG auch mit Bescheid angeordnet werden. Einer 
Berufung gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Auf 
Antrag ist die aufschiebende Wirkung von der Rechtmittelbehörde binnen zwei 
Wochen nach Vorlage des Rechtsmittels zuzuerkennen, wenn diese unter 
Abwägung aller beteiligten Interessen gerechtfertigt ist.

(3) Die Erteilung der Auskünfte und die Vorlage der Unterlagen nach Abs. 1 
kann unter Anwendung des AVG auch mit Bescheid angeordnet werden. Einer 
Beschwerde gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
Auf Antrag ist die aufschiebende Wirkung von der Rechtmittelbehörde binnen 
zwei Wochen nach Vorlage des Rechtsmittels zuzuerkennen, wenn diese unter 
Abwägung aller beteiligten Interessen gerechtfertigt ist.

(4) bis (5) … (4) bis (5) …
(6) Gegen Bescheide der Bundeswettbewerbsbehörde nach Abs. 3 bis 5 ist das 

Rechtmittel der Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat Wien zulässig.
(6) Gegen Bescheide der Bundeswettbewerbsbehörde nach Abs. 3 bis 5 ist 

das Rechtmittel der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig.
(7) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann gegen Entscheidungen des 

Unabhängigen Verwaltungssenates über Berufungen gegen ihre Bescheide 
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof erheben.

Entfällt. 

Inkrafttreten 
§ 21. (1) bis (5)… 

Inkrafttreten 
§ 21. (1) bis (5) …
(6) § 11a Abs. 3 und § 11a Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xx/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. § 11a Abs. 7 tritt mit 
1.1.2014 außer Kraft.
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Artikel 8 
Änderung des Mineralrohstoffgesetzes 

Parteistellung 
§ 81. Parteien im Verfahren zur Genehmigung eines 

Gewinnungsbetriebsplanes für die obertägige Gewinnung grundeigener 
mineralischer Rohstoffe sind neben den im § 116 Abs. 3 genannten Parteien: 
 1. das Land, in dessen Gebiet die Grundstücke liegen, auf die sich der 

Gewinnungsbetriebsplan bezieht. Das Land ist berechtigt, das Interesse der 
überörtlichen Raumordnung als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 
machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 
Davon wird eine allfällige Parteistellung des Landes als Träger von 
Privatrechten nicht beeinträchtigt. 

 2. die Gemeinde (Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss 
und/oder Abbau beabsichtigt ist, und die unmittelbar angrenzenden 
Gemeinden zum Schutz der in § 116 Abs. 1 Z 4 bis 9 sowie §§ 82 und 83 
genannten Interessen. Die Gemeinde ist berechtigt, den Schutz der 
genannten Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 
machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
Davon wird eine allfällige Parteistellung der Gemeinde als Trägerin von 
Privatrechten nicht beeinträchtigt. 

 3. Gewinnungs- und Speicherberechtigte, soweit sie durch die Genehmigung 
des Gewinnungsbetriebsplanes in der Ausübung ihrer Tätigkeiten berührt 
werden.

Parteistellung 
§ 81. Parteien im Verfahren zur Genehmigung eines 

Gewinnungsbetriebsplanes für die obertägige Gewinnung grundeigener 
mineralischer Rohstoffe sind neben den im § 116 Abs. 3 genannten Parteien: 
 1. das Land, in dessen Gebiet die Grundstücke liegen, auf die sich der 

Gewinnungsbetriebsplan bezieht. Das Land ist berechtigt, das Interesse 
der überörtlichen Raumordnung als subjektives Recht im Verfahren 
geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 
Davon wird eine allfällige Parteistellung des Landes als Träger von 
Privatrechten nicht beeinträchtigt. 

 2. die Gemeinde (Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss 
und/oder Abbau beabsichtigt ist, und die unmittelbar angrenzenden 
Gemeinden zum Schutz der in § 116 Abs. 1 Z 4 bis 9 sowie §§ 82 und 
83 genannten Interessen. Die Gemeinde ist berechtigt, den Schutz der 
genannten Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 
machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Revision an den 
Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
Davon wird eine allfällige Parteistellung der Gemeinde als Trägerin von 
Privatrechten nicht beeinträchtigt. 

 3. Gewinnungs- und Speicherberechtigte, soweit sie durch die 
Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes in der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten berührt werden.

Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplänen 
§ 116. (1) … 
(2) …

Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplänen 
§ 116. (1) … 
(2) … 
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(3) Parteien im Genehmigungsverfahren sind: 

 1. der Genehmigungswerber, 
 2. die Eigentümer der Grundstücke, auf deren Oberfläche der Aufschluss 

und/oder der Abbau erfolgt, 
 3. Nachbarn: das sind im Sinne dieser Bestimmung alle Personen, die durch 

die Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes gefährdet oder belästigt 
oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden 
könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in 
der Nähe des Gebietes, auf dem der Aufschluss/Abbau beabsichtigt ist, 
aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt 
sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen 
sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, 
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes 
dieser Personen und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes der 
Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäftigten 
Personen. 

 4. Die Gemeinde (Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss 
und/oder Abbau beabsichtigt ist, zum Schutz der in Abs. 1 Z 4 bis 9 
genannten Interessen. Die Gemeinde ist berechtigt, die genannten 
Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen, 
Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 
und den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Davon wird eine allfällige 
Parteistellung der Gemeinde als Trägerin von Privatrechten nicht 
beeinträchtigt. 

(4) …

(3) Parteien im Genehmigungsverfahren sind: 
 1. der Genehmigungswerber, 
 2. die Eigentümer der Grundstücke, auf deren Oberfläche der Aufschluss 

und/oder der Abbau erfolgt, 
 3. Nachbarn: das sind im Sinne dieser Bestimmung alle Personen, die 

durch die Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes gefährdet oder 
belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet 
werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich 
vorübergehend in der Nähe des Gebietes, auf dem der Aufschluss/Abbau 
beabsichtigt ist, aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes 
dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von 
Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, 
Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Personen vorübergehend 
aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen und die Erhalter von 
Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst 
in Schulen ständig beschäftigten Personen. 

 4. Die Gemeinde (Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss 
und/oder Abbau beabsichtigt ist, zum Schutz der in Abs. 1 Z 4 bis 9 
genannten Interessen. Die Gemeinde ist berechtigt, die genannten 
Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen, 
Rechtsmittel zu ergreifen und Revision an den Verfassungsgerichtshof 
und den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Davon wird eine allfällige 
Parteistellung der Gemeinde als Trägerin von Privatrechten nicht 
beeinträchtigt. 

(4) … 
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Bewilligung von Bergbauanlagen 

§ 119. (1) … 
(12) Wird ein Bewilligungsbescheid vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben, 

darf der Bewilligungswerber die betreffende Bergbauanlage bis zur Rechtskraft des 
Ersatzbescheides, längstens jedoch ein Jahr, weiter betreiben, wenn er die 
Bergbauanlage entsprechend dem aufgehobenen Bewilligungsbescheid betreibt. 
Das gilt nicht, wenn der Verwaltungsgerichtshof der Beschwerde, die zur 
Aufhebung des Bewilligungsbescheides führte, die aufschiebende Wirkung 
zuerkannt hatte.

Bewilligung von Bergbauanlagen 
§ 119. (1) … 
(12) Wird ein Bewilligungsbescheid vom Verwaltungsgerichtshof 

aufgehoben, darf der Bewilligungswerber die betreffende Bergbauanlage bis zur 
Rechtskraft des Ersatzbescheides, längstens jedoch ein Jahr, weiter betreiben, 
wenn er die Bergbauanlage entsprechend dem aufgehobenen 
Bewilligungsbescheid betreibt. Das gilt nicht, wenn der Verwaltungsgerichtshof 
der Revision, die zur Aufhebung des Bewilligungsbescheides führte, die 
aufschiebende Wirkung zuerkannt hatte.

Maßnahmen für Aufbereitungsanlagen 
§ 121. (1) … 
(6) Bei in der Anlage 3 zur Gewerbeordnung 1994 angeführten 

Aufbereitungsanlagen, zu deren Herstellung, Betrieb oder Änderung auch nach 
anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes eine Genehmigung (Bewilligung) 
zum Schutz vor Auswirkungen der Aufbereitungsanlage oder zum Schutz des 
Erscheinungsbildes der Aufbereitungsanlage erforderlich ist, entfallen, soweit im 
Folgenden nicht anderes bestimmt ist, gesonderte Genehmigungen (Bewilligungen) 
nach diesen anderen Verwaltungsvorschriften, es sind aber deren materiellrechtliche 
Genehmigungs-(Bewilligungs-)Regelungen bei Erteilung der Bewilligung 
anzuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für die von den anderen 
Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die Bewilligung gilt auch 
als entsprechende Genehmigung (Bewilligung) nach den anderen 
Verwaltungsvorschriften des Bundes. Die Mitanwendung der Bestimmungen des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 215, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/1999, bezieht sich auf folgende mit der 
Herstellung und dem Betrieb der Aufbereitungsanlage verbundene Maßnahmen: 
 1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10 WRG 1959); 
 2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 6 WRG 1959); 
 3. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 1959), 

ausgenommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behandlung der in 

Maßnahmen für Aufbereitungsanlagen 
§ 121. (1) … 
(6) Bei in der Anlage 3 zur Gewerbeordnung 1994 angeführten 

Aufbereitungsanlagen, zu deren Herstellung, Betrieb oder Änderung auch nach 
anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes eine Genehmigung (Bewilligung) 
zum Schutz vor Auswirkungen der Aufbereitungsanlage oder zum Schutz des 
Erscheinungsbildes der Aufbereitungsanlage erforderlich ist, entfallen, soweit im 
Folgenden nicht anderes bestimmt ist, gesonderte Genehmigungen 
(Bewilligungen) nach diesen anderen Verwaltungsvorschriften, es sind aber 
deren materiellrechtliche Genehmigungs-(Bewilligungs-)Regelungen bei 
Erteilung der Bewilligung anzuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für 
die von den anderen Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die 
Bewilligung gilt auch als entsprechende Genehmigung (Bewilligung) nach den 
anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes. Die Mitanwendung der 
Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 215, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/1999, bezieht sich auf folgende 
mit der Herstellung und dem Betrieb der Aufbereitungsanlage verbundene 
Maßnahmen: 
 1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10 WRG 1959); 
 2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 6 WRG 1959); 

3. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e 
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einer öffentlichen Kanalisation gesammelten Abwässer;

 4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen 
(Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt wird 
(§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

 5. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlagen 
(§ 32b WRG 1959). 

Insbesondere sind die Bestimmungen des WRG 1959 betreffend Stand der 
Technik einschließlich der Gewährung von Ausnahmen vom Stand der Technik, 
persönliche Ladung von Parteien, Emissions- und Immissionsbegrenzungen sowie 
Überwachung jedenfalls mit anzuwenden. Über die mitanzuwendenden 
wasserrechtlichen Tatbestände ist in einem gesonderten Spruchpunkt abzusprechen. 

(7) Über Berufungen gegen im Verfahren nach Abs. 6 ergangene Bescheide 
des Landeshauptmanns (§ 171 Abs. 2 Z 2) entscheidet der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend; soweit wasserrechtliche Tatbestände mitvollzogen 
werden, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu entscheiden. 

(8) … 

WRG 1959), ausgenommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur 
Behandlung der in einer öffentlichen Kanalisation gesammelten 
Abwässer; 

 4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen 
(Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt 
wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

 5. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte 
Kanalisationsanlagen (§ 32b WRG 1959). 

Insbesondere sind die Bestimmungen des WRG 1959 betreffend Stand der 
Technik einschließlich der Gewährung von Ausnahmen vom Stand der Technik, 
persönliche Ladung von Parteien, Emissions- und Immissionsbegrenzungen 
sowie Überwachung jedenfalls mit anzuwenden. Über die mitanzuwendenden 
wasserrechtlichen Tatbestände ist in einem gesonderten Spruchpunkt 
abzusprechen. 

(7) Entfällt. 
 
 
 

(8) … 
§ 149. (1) Gestattet der Grundeigentümer dem Bergbauberechtigten nicht, für 

den Bergbau notwendige Grundstücke oder Grundstücksteile gegen eine 
angemessene Entschädigung auf die Dauer des Bedarfes zu benützen, so kann der 
Bergbauberechtigte bei der Behörde um zwangsweise Grundüberlassung ansuchen. 
Dies gilt auch dann, wenn dingliche Rechte der Benützung eines für den Bergbau 
notwendigen, dem Bergbauberechtigten gehörenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles entgegenstehen und der dinglich Berechtigte auch nicht gegen 
eine angemessene Entschädigung auf die Geltendmachung dieser Rechte verzichtet. 
Reicht die Überlassung notwendiger Grundstücke oder Grundstücksteile, auf denen 
sich Gebäude, geschlossene Hofräume oder Hausgärten befinden, zur Benützung 
nicht aus, um den Zweck der zwangsweisen Grundüberlassung zu erfüllen, kann der 
Bergbauberechtigte ansuchen, den Grundeigentümer zu verpflichten, ihm die 

§ 149. (1) Gestattet der Grundeigentümer dem Bergbauberechtigten nicht, 
für den Bergbau notwendige Grundstücke oder Grundstücksteile gegen eine 
angemessene Entschädigung auf die Dauer des Bedarfes zu benützen, so kann der 
Bergbauberechtigte bei der Behörde um zwangsweise Grundüberlassung 
ansuchen. Dies gilt auch dann, wenn dingliche Rechte der Benützung eines für 
den Bergbau notwendigen, dem Bergbauberechtigten gehörenden Grundstückes 
oder Grundstücksteiles entgegenstehen und der dinglich Berechtigte auch nicht 
gegen eine angemessene Entschädigung auf die Geltendmachung dieser Rechte 
verzichtet. Reicht die Überlassung notwendiger Grundstücke oder 
Grundstücksteile, auf denen sich Gebäude, geschlossene Hofräume oder 
Hausgärten befinden, zur Benützung nicht aus, um den Zweck der zwangsweisen 
Grundüberlassung zu erfüllen, kann der Bergbauberechtigte ansuchen, den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
Grundstücke ins Eigentum zu übertragen. Ein solches Ansuchen kann der 
Bergbauberechtigte auch stellen, wenn im Zeitpunkt der zwangsweisen 
Grundüberlassung damit zu rechnen ist, dass für den Bergbau notwendige 
Grundstücke oder Grundstücksteile auf Grund von Maßnahmen nach § 159 Abs. 1 
eine Werterhöhung erfahren und sich der Grundeigentümer nicht verpflichtet, nach 
Beendigung der Benützung der Grundstücke oder Grundstücksteile durch den 
Bergbauberechtigten diesem die eingetretene Werterhöhung in Geld auszugleichen. 

(2) … 
(5) Hat der Bergbauberechtigte die zwangsweise Grundüberlassung für die 

Dauer der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten begehrt und werden diese länger 
als drei Jahre ausgeübt werden, so ist er bei Verfügung der zwangsweisen 
Grundüberlassung auf Antrag des Grundeigentümers zu verpflichten, die ganz oder 
größtenteils benötigten Grundstücke in sein Eigentum zu übernehmen. 

(6) Der die zwangsweise Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke ins 
Eigentum) und im Fall des Abs. 5 außerdem die Übernahme der Grundstücke ins 
Eigentum verfügende Bescheid hat auch die Entschädigung vorläufig zu 
bestimmen. Der Ausspruch über die Entschädigung ist mit Berufung nicht 
anfechtbar. Er wird endgültig, wenn die Feststellung der Entschädigung nicht 
binnen drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Ausspruchs über die Pflicht 
zur Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke ins Eigentum) bei demjenigen 
mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen betrauten 
Landesgericht begehrt wird, in dessen Sprengel das zur Benützung zu überlassende 
(ins Eigentum zu übertragende) Grundstück oder der zur Benützung zu 
überlassende Teil eines solchen liegt. Dieses Gericht hat im Verfahren außer 
Streitsachen zu entscheiden. Mit Anrufung des Gerichtes tritt der Bescheid 
hinsichtlich des Ausspruchs über die Entschädigung außer Kraft. Dadurch kann 
jedoch die Vollziehung des aufrecht gebliebenen Teiles des Bescheides nicht 
gehindert werden, sobald die vorläufig bestimmte Entschädigung geleistet oder 
gerichtlich erlegt ist. Wird der Antrag zurückgezogen, so gilt der außer Kraft 
getretene Teil des Bescheides als zwischen dem Bergbauberechtigten und dem 
Grundeigentümer oder dinglich Berechtigten vereinbart. Im Übrigen gelten die §§ 4 

Grundeigentümer zu verpflichten, ihm die Grundstücke ins Eigentum zu 
übertragen. Ein solches Ansuchen kann der Bergbauberechtigte auch stellen, 
wenn im Zeitpunkt der zwangsweisen Grundüberlassung damit zu rechnen ist, 
dass für den Bergbau notwendige Grundstücke oder Grundstücksteile auf Grund 
von Maßnahmen nach § 159 Abs. 1 eine Werterhöhung erfahren und sich der 
Grundeigentümer nicht verpflichtet, nach Beendigung der Benützung der 
Grundstücke oder Grundstücksteile durch den Bergbauberechtigten diesem die 
eingetretene Werterhöhung in Geld auszugleichen. 

(2) … 
(5) Hat der Bergbauberechtigte die zwangsweise Grundüberlassung für die 

Dauer der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten begehrt und werden diese länger 
als drei Jahre ausgeübt werden, so ist er bei Verfügung der zwangsweisen 
Grundüberlassung auf Antrag des Grundeigentümers zu verpflichten, die ganz 
oder größtenteils benötigten Grundstücke in sein Eigentum zu übernehmen. 

(6) Der die zwangsweise Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke 
ins Eigentum) und im Fall des Abs. 5 außerdem die Übernahme der Grundstücke 
ins Eigentum verfügende Bescheid hat auch die Entschädigung vorläufig zu 
bestimmen. Der Ausspruch über die Entschädigung ist mit Beschwerde nicht 
anfechtbar. Er wird endgültig, wenn die Feststellung der Entschädigung nicht 
binnen drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Ausspruchs über die 
Pflicht zur Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke ins Eigentum) bei 
demjenigen mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen 
betrauten Landesgericht begehrt wird, in dessen Sprengel das zur Benützung zu 
überlassende (ins Eigentum zu übertragende) Grundstück oder der zur Benützung 
zu überlassende Teil eines solchen liegt. Dieses Gericht hat im Verfahren außer 
Streitsachen zu entscheiden. Mit Anrufung des Gerichtes tritt der Bescheid 
hinsichtlich des Ausspruchs über die Entschädigung außer Kraft. Dadurch kann 
jedoch die Vollziehung des aufrecht gebliebenen Teiles des Bescheides nicht 
gehindert werden, sobald die vorläufig bestimmte Entschädigung geleistet oder 
gerichtlich erlegt ist. Wird der Antrag zurückgezogen, so gilt der außer Kraft 
getretene Teil des Bescheides als zwischen dem Bergbauberechtigten und dem 
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bis 10 und für das gerichtliche Verfahren zur Bestimmung der Entschädigung auch 
der § 22 Abs. 2 bis 4, die §§ 24 bis 26, 28 bis 31 und der § 34 des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes sinngemäß. 

(7) Auf Antrag des Bergbauberechtigten hat die Behörde die Ausführung des 
die zwangsweise Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke ins Eigentum) 
erfordernden Vorhabens noch vor Eintritt der Rechtskraft des Ausspruchs über die 
Pflicht zur Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke ins Eigentum) zu 
gestatten, wenn dies zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen, von 
Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten, aus bergwirtschaftlichen Gründen oder zum 
Schutz der Oberfläche notwendig ist und der Bergbauberechtigte die vorläufig 
bestimmte Entschädigung geleistet oder gerichtlich erlegt hat. Die Berufung gegen 
einen derartigen Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. 

(8) … 

Grundeigentümer oder dinglich Berechtigten vereinbart. Im Übrigen gelten die 
§§ 4 bis 10 und für das gerichtliche Verfahren zur Bestimmung der 
Entschädigung auch der § 22 Abs. 2 bis 4, die §§ 24 bis 26, 28 bis 31 und der 
§ 34 des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes sinngemäß. 

(7) Auf Antrag des Bergbauberechtigten hat die Behörde die Ausführung 
des die zwangsweise Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke ins 
Eigentum) erfordernden Vorhabens noch vor Eintritt der Rechtskraft des 
Ausspruchs über die Pflicht zur Grundüberlassung (Übertragung der Grundstücke 
ins Eigentum) zu gestatten, wenn dies zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Personen, von Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten, aus 
bergwirtschaftlichen Gründen oder zum Schutz der Oberfläche notwendig ist und 
der Bergbauberechtigte die vorläufig bestimmte Entschädigung geleistet oder 
gerichtlich erlegt hat. Die Beschwerde gegen einen derartigen Bescheid hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(8) ... 
§ 171. (1) Für die ausschließlich obertägige Gewinnung und Aufbereitung 

grundeigener mineralischer Rohstoffe ist, soweit in den folgenden Absätzen und in 
einer anderen Bestimmung dieses Bundesgesetzes nichts anderes bestimmt ist, 
Behörde erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Verwaltungsbezirk 
die bekannt gegebenen Grundstücke (Grundstücksteile) nach § 80 Abs. 2 Z 2 liegen 
und Behörde zweiter Instanz der Landeshauptmann. Wäre danach die Zuständigkeit 
von zwei oder mehreren Bezirksverwaltungsbehörden gegeben, so ist diejenige 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, auf deren Verwaltungsbezirk sich die 
bekannt gegebenen Grundstücke (Grundstücksteile) nach § 80 Abs. 2 Z 2 
flächenmäßig zum überwiegenden Teil erstrecken. 

(2) Soweit es sich um das ausschließlich obertägige Gewinnen und Aufbereiten 
grundeigener mineralischer Rohstoffe handelt, ist der Landeshauptmann in 
folgenden Fällen in erster Instanz zuständig: 
 1. Genehmigung von Betriebsplänen, wenn sich die in diesen vorgesehenen 

Arbeiten und Maßnahmen über zwei oder mehrere Verwaltungsbezirke 
erstrecken.

§ 171. (1) Für die ausschließlich obertägige Gewinnung und Aufbereitung 
grundeigener mineralischer Rohstoffe ist, soweit in den folgenden Absätzen und 
in einer anderen Bestimmung dieses Bundesgesetzes nichts anderes bestimmt ist, 
Behörde die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Verwaltungsbezirk die 
bekannt gegebenen Grundstücke (Grundstücksteile) nach § 80 Abs. 2 Z 2 liegen. 
Wäre danach die Zuständigkeit von zwei oder mehreren 
Bezirksverwaltungsbehörden gegeben, so ist diejenige 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, auf deren Verwaltungsbezirk sich die 
bekannt gegebenen Grundstücke (Grundstücksteile) nach § 80 Abs. 2 Z 2 
flächenmäßig zum überwiegenden Teil erstrecken. 

(2) Soweit es sich um das ausschließlich obertägige Gewinnen und 
Aufbereiten grundeigener mineralischer Rohstoffe handelt, ist der 
Landeshauptmann in folgenden Fällen zuständig: 
 1. Genehmigung von Betriebsplänen, wenn sich die in diesen vorgesehenen 

Arbeiten und Maßnahmen über zwei oder mehrere Verwaltungsbezirke 
erstrecken.

2244 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

23 von 26

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  24 von 26 
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 2. Bewilligung von Bergbauanlagen, die sich über zwei oder mehrere 

Verwaltungsbezirke erstrecken. 
(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend ist außer in den in 

diesem Bundesgesetz ausdrücklich angeführten Fällen in erster Instanz zuständig: 
 1. Genehmigung von Betriebsplänen, wenn sich die in diesen vorgesehenen 

Arbeiten und Maßnahmen über zwei oder mehrere Bundesländer 
erstrecken. 

 2. Bewilligung von Bergbauanlagen, die sich über zwei oder mehrere 
Bundesländer erstrecken. 

 3. Wenn ein natürliches Vorkommen mineralischer Rohstoffe unter- und 
obertags gewonnen wird und eine wechselseitige Beeinflussung der unter- 
und obertägigen Gewinnung gegeben ist.

 2. Bewilligung von Bergbauanlagen, die sich über zwei oder mehrere 
Verwaltungsbezirke erstrecken. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend ist außer in den 
in diesem Bundesgesetz ausdrücklich angeführten Fällen zuständig: 
 1. Genehmigung von Betriebsplänen, wenn sich die in diesen vorgesehenen 

Arbeiten und Maßnahmen über zwei oder mehrere Bundesländer 
erstrecken. 

 2. Bewilligung von Bergbauanlagen, die sich über zwei oder mehrere 
Bundesländer erstrecken. 

 3. Wenn ein natürliches Vorkommen mineralischer Rohstoffe unter- und 
obertags gewonnen wird und eine wechselseitige Beeinflussung der 
unter- und obertägigen Gewinnung gegeben ist.

§ 179. (1) Bei Ereignissen oder Gegebenheiten, die den Bestand des Betriebes 
oder das Leben oder die Gesundheit der Arbeitnehmer bedrohen oder bedrohen 
können, sowie bei Betriebsunfällen, Ereignissen der im § 97 angeführten Art, 
während und nach Einstellung des Abbaues oder Auflassung von Bergbauanlagen 
hat die Behörde Erhebungen durchzuführen und, falls die vom 
Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer, Verwalter, von allfälligen 
Bevollmächtigten, Verantwortlichen nach § 17 Abs. 1, § 71 Abs. 1 oder nach § 87 
Abs. 1 oder von den im V. Abschnitt des VII. Hauptstücks genannten 
verantwortlichen Personen getroffenen Maßnahmen nicht genügen, dem 
Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer oder Verwalter die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen. Bei der Auflassung von obertägigen 
Bergbauanlagen sind auch Maßnahmen zur Luftreinhaltung (§ 119 Abs. 3) zu 
treffen. 

(2) Werden durch die im § 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten das Leben oder die 
Gesundheit von fremden Personen oder fremde Sachen, besonders Gebäude, 
Straßen, Eisenbahnen, Wasserversorgungs- und Energieversorgungsanlagen, 
gefährdet oder ist eine Gefährdung zu befürchten oder werden durch die 
vorgenannten Tätigkeiten fremde Personen unzumutbar belästigt oder liegt eine 
über das zumutbare Maß hinausgehende Beeinträchtigung der Umwelt oder von 

§ 179. (1) Bei Ereignissen oder Gegebenheiten, die den Bestand des 
Betriebes oder das Leben oder die Gesundheit der Arbeitnehmer bedrohen oder 
bedrohen können, sowie bei Betriebsunfällen, Ereignissen der im § 97 
angeführten Art, während und nach Einstellung des Abbaues oder Auflassung 
von Bergbauanlagen hat die Behörde Erhebungen durchzuführen und, falls die 
vom Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer, Verwalter, von allfälligen 
Bevollmächtigten, Verantwortlichen nach § 17 Abs. 1, § 71 Abs. 1 oder nach 
§ 87 Abs. 1 oder von den im V. Abschnitt des VII. Hauptstücks genannten 
verantwortlichen Personen getroffenen Maßnahmen nicht genügen, dem 
Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer oder Verwalter die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen. Bei der Auflassung von obertägigen 
Bergbauanlagen sind auch Maßnahmen zur Luftreinhaltung (§ 119 Abs. 3) zu 
treffen. 

(2) Werden durch die im § 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten das Leben oder 
die Gesundheit von fremden Personen oder fremde Sachen, besonders Gebäude, 
Straßen, Eisenbahnen, Wasserversorgungs- und Energieversorgungsanlagen, 
gefährdet oder ist eine Gefährdung zu befürchten oder werden durch die 
vorgenannten Tätigkeiten fremde Personen unzumutbar belästigt oder liegt eine 
über das zumutbare Maß hinausgehende Beeinträchtigung der Umwelt oder von 
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Gewässern (§ 119 Abs. 5) vor, so hat die Behörde nach Anhörung der allenfalls 
berührten Verwaltungsbehörden dem Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer oder 
Verwalter die Durchführung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen aufzutragen. 
Die Behörde hat in den vorgenannten Fällen Erhebungen durchzuführen, wenn dies 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
beantragt. 

(3) Stellt sich nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
heraus, dass die nach § 58 Abs. 1 oder § 117 Abs. 1 getroffenen Annahmen 
hinsichtlich des voraussichtlichen Auftretens von Bergschäden nicht oder nicht im 
vollen Umfang aufrechtzuerhalten sind, so hat die Behörde die Möglichkeit des 
Auftretens von Bergschäden neuerlich zu untersuchen und die Annahmen den 
geänderten Verhältnissen anzugleichen. Hiebei ist auch zu prüfen, ob der Ersatz von 
allenfalls noch auftretenden Bergschäden als gesichert gelten kann. Im Zweifelsfall 
kann die Behörde von den im Zeitpunkt ihrer Erhebungen Haftpflichtigen (§ 161) 
die Vorlage entsprechender Nachweise und nötigenfalls die Leistung einer 
angemessenen Sicherstellung verlangen. Der § 64 gilt auch hier. Wenn das Leben 
oder die Gesundheit von Personen oder fremde Sachen durch Ereignisse oder 
Gegebenheiten nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten bedroht 
werden oder bedroht werden können, hat die Behörde dem Haftpflichtigen die 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen. 

(4) In den in Abs. 1 bis 3 genannten Fällen kommt Berufungen gegen einen 
Bescheid, mit dem Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Personen angeordnet werden, keine aufschiebende Wirkung zu. 

(5) … 

Gewässern (§ 119 Abs. 5) vor, so hat die Behörde nach Anhörung der allenfalls 
berührten Verwaltungsbehörden dem Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer 
oder Verwalter die Durchführung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
aufzutragen. Die Behörde hat in den vorgenannten Fällen Erhebungen 
durchzuführen, wenn dies der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft beantragt. 

(3) Stellt sich nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
heraus, dass die nach § 58 Abs. 1 oder § 117 Abs. 1 getroffenen Annahmen 
hinsichtlich des voraussichtlichen Auftretens von Bergschäden nicht oder nicht 
im vollen Umfang aufrechtzuerhalten sind, so hat die Behörde die Möglichkeit 
des Auftretens von Bergschäden neuerlich zu untersuchen und die Annahmen 
den geänderten Verhältnissen anzugleichen. Hiebei ist auch zu prüfen, ob der 
Ersatz von allenfalls noch auftretenden Bergschäden als gesichert gelten kann. 
Im Zweifelsfall kann die Behörde von den im Zeitpunkt ihrer Erhebungen 
Haftpflichtigen (§ 161) die Vorlage entsprechender Nachweise und nötigenfalls 
die Leistung einer angemessenen Sicherstellung verlangen. Der § 64 gilt auch 
hier. Wenn das Leben oder die Gesundheit von Personen oder fremde Sachen 
durch Ereignisse oder Gegebenheiten nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten bedroht werden oder bedroht werden können, hat die 
Behörde dem Haftpflichtigen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
anzuordnen. 

(4) In den in Abs. 1 bis 3 genannten Fällen kommt Beschwerden gegen 
einen Bescheid, mit dem Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Personen angeordnet werden, keine aufschiebende Wirkung zu. 

(5) … 
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Inkrafttreten 

§ 223. (1) … 
(24) … 

Inkrafttreten 
§ 223. (1) … 
(24) … 
(25) §§ 81 Z 1 und 2, 116 Abs. 3 Z 4, 119 Abs. 12, § 171 sowie 179 Abs. 4 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten am 1. Jänner 
2014 in Kraft. § 121 Abs. 7 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 
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